
Wolfgang Grunsky 
Gesetzesauslegung durch die 
Zivilgerichte im Dritten Reich 
Dargestellt an Hand der in DR I939 Band 2, 1940 Band I enthaltenen Recht­
sprechung'" 

I. In der klassischen Vorstellung einer strengen Auf teilung der den Staatsorga­
nen zukommenden Macht zwischen der Exekutive, der Legislative und der 
Rechtsprechung hat letztere lediglich die Aufgabe, das Gesetz auf den zu ent­
scheidenden Sachverhalt anzuwenden. Der Richter ist - wie Montesquieu es 
ausgedrüdtt hat - la bouche de la loi l . Daß dieses Verständnis der richterlichen 
Tätigkeit den Dingen nicht gerecht wird, kann heute als gesicherte Erkenntnis 
gelten. In den wenigsten Fällen ist es so, daß der Richter als reiner Subsumtions­
automat fungiert. Im Rechtsprechungsakt ist vielmehr auch ein gutes Stüdt be­
wußter oder unbewußter Wertentscheidung enthalten, die den Richter dazu 
führt, die Rechtsfolge a auszusprechen, obwohl der Wortlaut der angewendeten 
Norm es bei einer anderen Wertentscheidung genauso rechtfertigen würde, an 
den zu entscheidenden Sachverhalt die Rechtsfolge b zu knüpfen. Ganz klar 
wird dies bei den im Gesetz enthaltenen Generalklauseln2• Ob ein Verhalten mit 
Treu und Glauben vereinbar ist, ob es gegen die guten Sitten verstößt, oder ob 
es einen wichtigen Grund zur Kündigung eines Dauerrechtsverhältnisses dar­
stellt, wird sich wohl nie mit letzter Sicherheit klären lassen. Es wäre jedoch ein 
IrrtUm zu glauben, derartige Zweifel könnten sich nur bei der Auslegung einiger 
weniger, vom Gesetzgeber bewußt unklar gehaltener Begriffe ergeben. Hier 
stellt sich die Problematik nur in besonders krasser Form, weshalb wir sie an 
anderer Stelle, wo es eines schärferen Zusehens bedarf, übersehen mögen. Dies 
kann aber nichts daran ändern, daß auch scheinbar so klar gefaßte Begriffe wie 
,.Kind«, ,.Sache" oder ,.Grundstück" auslegungsfähig und auslegungsbedürftig 
sind, wobei es dann häufig wieder von den W errvomellungen des Richters ab­
hängt, für welche Auslegung - und damit für welche Rechtsfolge - er sich ent­
scheidet. überspitzt gesagt läßt sich die Behauptung wagen, daß das Gesetz fast 
nur aus Generalklauseln besteht. Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß das 
Gesetz abgedankt hat, und daß es nur noch vom Willen des Richters abhängt, 
wie er einen Fall entscheidet; es kann jedoch nicht verkannt werden, daß die 
Gerichte fast immer einen gewissen Spielraum haben, innerhalb dessen sich ver­
schiedene Entscheidungen mit dem Gesetz vereinbaren lassen3• 

• Vortrag im Rahmen der im Wintersemester 1968/69 von der rechtswissensch:Ul:limen Abteilung 
der Jusrus-Liebig-Universität, Gießen, veranstalteten Vorlesungs reihe .Nationalsozialismus und 
Recht«. Das erst nach Fertigstellung des Manuskripts erschienene Buch von Rüthers .Oie unbe­
grenzte Auslegunge konnte leider nicht mehr beruduimtigt werden. 

1 Wörtlich: -Les juges de Ja nation ne font que la bouch. qui prononce les paroies de la loie, 
Montesquieu, Esprit des lois, Kap. 6 (Oeuvres Completes, Paris 1950, Bd. I, 217). 

J Zum Problem der richterlichen Wertentscheidung bei der Auslegung von Generalklauseln s. ins­
bes. Engisch, Einführung in das juristische Denken, 3. Aufl., S. 106 ff.; Esser, Grundsatz und 
Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 2. Aufl., S. 8 ff., 1 So ff.; LaTenz, Me· 
thodenlehre der Rechtswissenschaft, 1960, S. 253 ff. m. w. N .. Insbesondere im Hinblick auf das 
Dritte Reim befaßt sich mit der -nationalsozialistischen Flucht in die GeneralklauseIne ThoSJ 
in seiner Arbeit -Das subjektive Recht in der gliedschaftlichen Bindung., 1968, S. 27 ff. 

3 Freilich bleibt der Richter bei der Auslegung unbestimmter Remtsbegriffe zunächst ;1l1 den 
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--
Dieser Befund legt es nahe; sich zu fragen, wie die Richter im Dritten Reich das 
Gesetz ausgelegt haben, was sie ,.aus ihm gemacht haben«. Haben sie das Gesetz 
mit der Elle der national-sozialistischen Weltanschauung gemessen und dadurch 
Ergebnisse erlangt, die wir von unserem heutigen Verständnis her ablehnen 
müssen, oder haben sie umgekehrt versucht, die Offenheit eines jeden Gesetzes­
wortlautes dazu zu verwenden, in weitestmöglichem Umfang Resultate zu er­
reichen, die den Zielendes Nationalsozialismus widersprachen? Dieses Problem 
stellt sich naturgemäß für jeden Richter, für den Strafrichter also genauso wie 
für den Zivilrichter. Unsere Untersuchung beschränkt sich auf die Zivilrecht­
sprechung, was nicht besagen soll, daß die Dinge im Strafrecht notwendigerweise 
anders liegen'. Im Rahmen des Zivilrechts wollen wir uns jedoch nicht nur auf 
die Auslegung des bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer weltanschaulich unge­
bunden scheinender Gesetze beschränken, sondern auch typisch nationalsozialisti­
sche Bestimmungen einbeziehen. Auch bei diesen stellt sich nämlich die Frage, 
inwieweit die Gerichte durch restriktive Auslegung versucht haben, die angeord­
neten ungerechten Rechtsfolgen nicht aussprechen zu müssen, oder ob sie nicht 
umgekehrt in den Fehler verfallen sind, das Gesetz auch auf solche Fälle anzuwen­
den, die vom Wortlaut der Norm her von dieser gar nicht erfaßt wurden. 
Diese den Richtern an die Hand gegebene Möglichkeit, in ihrem engen Bereich 
als Bremse des Nationalsozialismus zu wirken, ist von diesem sehr schnell er­
kannt worden. Es fehlte denn auch nicht an Beeinflussungsversuchen, von denen 
die Präsidialbesprechungen und die Richterbriefe am bekanntesten geworden 
sind5• Dabei wurde insbesondere versucht, den Ermessensspielraum bei der Aus­
legung von Generalklauseln dadurch einzuengen, daß vorgeschrieben wurde, 
diese Klauseln seien im Geiste des Nationalsozialismus zu interpretieren. Trotz 
dieser Versuche blieb der Rechtsprechung noch ein erheblicher Spielraum, und 
zwar vor allen Dingen deshalb, weil auch die Interpretationsrichtlinien ihrerseits 
auslegungsbedürftig waren und damit Hintertüren offen ließen8• Eine Auslegung 
des Begriffs der guten Sitten führt auch dann nicht zu einem eindeutig allein 
richtigen Ergebnis, wenn ich den Geist des Nationalsozialismus mit heranziehe. 
2. Vorab sind ein paar Bemerkungen zum Gegenstand und zur Methode der 
Untersuchung erforderlich. Es geht uns nicht um die Frage, ob und inwieweit 
Richter in dem Zeitraum von I933-I945 dem Nationalsozialismus offen die Ge-

Zweck des Gesetzes gebunden. Man kann Westermann darin folgen, daß Redmprechung darin 
bestehe, den -festgestellten Tatbestand an Hand gesetzlich bindend festgelegter Faktoren wer­
tend zu ordnen. (Interessenkollisionen und ihre richterliche Wertung bei den Sicherungsrech­
ten •• '954, S.4). Fraglicher erscheint jedoch die an anderer Stelle vertretene Ansicht WUUr­
manns, Rechtsprechung sei _dem Wesen nach Anwendung der gesetzlichen Wertungen im 
Gegensatz zur selbständigen Wertung. (Wesen und Grenzen der richterlichen Streitentschei­
dung im Zivilrecht, '965, S. ~1) - hier kommt man der Vorstellung vom Mund des Gesetzes 
wieder gefährlich nahe. 

, Mit Entscheidungen aus der Strafrechtspflege im Dritten Reich befaßt sich besonders Schom, 
Der Richter im Drinen Reich, 1959. 

5 Zu den Lenkungsversuchen der Rechtspflege im Dritten Reich s. IIse Stalf, Justiz im Drinen 
Reich, 1964, S. 68 ff. Eindruduvolle Beispiele für Richterbriefe sind bei Stalf. a. a. 0., S. 69-98, 
Auszüge aus Protokollen der Prä.identenbesprechungen in Form von _ Vor- und Nachschau­
besprechungen. innerhalb der Gerichte auf S. 99-104, Beispiele für Beeinflussungsversuche der 
Regierung über die Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte auf S. 104, 139 wieder­
gegeben. Zur -Aushöhlung der sachlichen Unabhängigkeit der Rechtspflege. auch Wagnn in 
-Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus., Bd. I, 1968, S. ~08 ff. 

e Weinkaulf. Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, Bd. I, 1968, S. 91 ff. zeigt die 
Sdlwierigkeiten auf, denen sich die Richter im Dritten Reich bei der Auslegung von General­
klauseln gegenüber sahen: einerseits hatten sie bei der Gesetzesauslegung die im Volke herr­
schenden allgemeinen Rechtsüberzeugungen und den geschichtlichen Wechsel der Wenvom:cl­
lungen zu berücksichtigen, andrerseits aber war den Richtern großenteib die nationalsozialisti­
sche Ideologie fremd geblieben, so daß sie nicht aus einer echten Oberzeugung heraus ihren 
Entscheidungen nationalsozialistisches _Rechtsdenken. zugrunde legten. 
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folgschaft versagt haben, indem sie sich etwa weigerten, typisch nationalsoziali­
stische Gesetze anzuwenden. Gegenstand dieser Untersuchung ist vielmehr die 
Frage, ob es eine Art hinhaltenden Widerstands gab, der sich darin äußert, daß 
man versucht, die Dinge so zu nehmen wie sie sind und das Beste daraus zu 
machen. Dabei ist es nicht nötig, daß sich der einzelne Richter bewußt gegen die 
Weltanschauung des Nationalsozialismus wendet; wir interessieren uns vielmehr 
auch für solche Fälle, in denen der Richter geglaubt haben mag, mit den Macht­
habern konform zu gehen, und sich im Ergebnis gleichwohl nicht aus der Tradi­
tion liberaler, religiöser oder sozialistischer Vorstellungen lösen konnte. 
Wenn wir uns hier nicht mit dem offenen Widerstand beschäftigen wollen, so 
soll selbstverständlich nicht zu dem uralten Problem Stellung genommen werden, 
ob man dem Tyrannen auf die Gefahr hin offen zu widerstehen hat, daß man 
dabei zugrunde geht, ohne der guten Sache im Ergebnis einen Dienst erwiesen 
zu haben, oder ob es ethisch höherwertiger ist, pragmatisch zu denken und soweit 
irgend möglich zu helfen, was häufig nur um den Preis eines Paktierens und 
Sich-Vergleichens mit dem Bösen möglich ist. Uns geht es nur darum, was wirk­
lich geschah und nicht, was vielleicht von einer Idealwarte aus gesehen hätte 
geschehen sollen. 
Eine gründliche Untersuchung des so umrissenen Themas könnte nur auf Grund 
mehrjähriger Arbeit einer größeren Gruppe geleistet werden. Man müßte das 
unendlich umfangreiche Material (insbesondere alle noch vorhandenen Gerichts­
akten) sichten. Eine derartige Untersuchung konnte bei der Vorbereitung dieses 
Vortrags nicht unternommen werden. Insbesondere war es nicht möglich, nicht 
veröffentlichte Entscheidungen durchzusehen. Die Ergebnisse stützen sich also 
nur auf Entscheidungen, die im Dritten Reich publiziert worden sind. Da auch 
dieses Material für eine gründliche Sichtung noch viel zu umfangreich ist, habe 
ich mich weiter darauf beschränkt, einen Jahrgang der größten juristischen Zeit­
schrift des Dritten Reichs, des Deutschen Rechts (Abk. = DR), zu analysieren. 
Dabei mußte natürlich versucht werden, einen einigermaßen typischen Jahrgang 
herauszugreifen, in dem der Nationalsozialismus einmal die Aniaufschwierig­
keiten schon überwunden hatte, andrerseits aber auch noch nicht in den hysteri­
schen Zuckungen des Untergangs lag. Ich habe mich für die zweite Hälfte des 
Jahrgangs 1939 und die erste des Jahrgangs 1940 entschieden. In dieser Zeit 
hatte das Regime bereits Farbe bekannt (insbesondere waren schon die zahlrei­
chen im November 1938 gegen die Juden erlassenen Vorschriften in Geltung), 
ohne andererseits die bereits heraufziehende Katastrophe zu ahnen7• 

Ich bin mir darüber im klaren, daß gegen die praktizierte Auswahl des Materials 
Bedenken angemeldet werden können. Insbesondere müßten die Ergebnisse im 
Hinblick darauf überprüft werden, daß hier nur veröffentlichte Entscheidungen 
berücksichtigt worden sind. Es spricht eine starke Vermutung dafür, daß das 
Gesamtbild günstiger ist, als es hier gezeichnet werden kann. Dies einmal des­
halb, weil die Redaktion einer Zeitschrift seinerzeit natürlich eher geneigt war, 

7 Weinkauff. a. a. 0., 5.96 ff. unterscheidet verschiedene Phasen der Einwirkung des National­
sozialismus auf die redltSpreenende Gewalt: I. Die Phase der revolutionären Umwälzung 
1933-1934. ~. Die Phase der institutionellen Festigung des N5-Regimes 1935-1939 und 3. Die 
Radikalisierung der nationalsozialistischen Einwirkung auf die Justiz während des Krieges 
1939-1945 Utra Gürtner bis Januar 1941, ~l':1 5enlegelberger bis August 194~, ltr:1 Thierack 
bis Mai 1945). Die meisten der hier besprochenen Entseneidungen sind in dem Jahr vor und 
nach dem Kriegsbeginn ergangen. Weinkauff kennzeiennet den Zeitraum vom Krieg.ausbruch 
bis zum Tode des ersten Reichsjustizministers Dr. Gürrner (Januar 1941) als eine Periode der 
5enarfmaenerei der Justizverwaltung und der strengen Oberwaenung der Reentsprechung 
(5. 134 ff.). Zu den kriegsbedingten ltnderungen im Verfahrensreent vgl. :lUch Wagner in _Die 
deutsene Justiz und der Nationalsozialismusc, Bd. I, 5. 19~ ff .. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1969-2-146 - Generiert durch IP 216.73.217.50, am 04.06.2026, 04:20:58. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1969-2-146


linientreues Material zu veröffentlichen, als sich an gefährlichen Entscheidungen 
die Finger zu verbrennen. Zum anderen muß berücksichtigt werden, daß Ent­
scheidungen mit Ergebnissen, die geeignet waren, den Unwillen der Machthaber 
hervorzurufen, nur in den seltensten Fällen bis in die Redaktionsstuben gelangt 
sein dürften. Vermutlich hat das Gericht alles getan, um derartige Entscheidun­
gen gar nicht erst publik werden zu lassen. Angesichts dessen ist es überraschend, 
daß sich unter den untersuchten Entscheidungen nicht nur unerfreuliche befinden, 
sondern fast in gleichem Maße solche, in denen es ohne weiteres möglich gewesen 
wäre, zu einem mit dem Nationalsozialismus besser übereinstimmenden Ergeb­
nis zu gelangen. 
3. Der untersuchte Jahrgang DR 1939, 2. Halbband und 1940, 1. Halbband ent­
hält 38 Entscheidungen, in denen das Gericht entweder ideologische Vorstellungen 
des Nationalsozialismus verwirklichen wollte, ohne vom Gesetzeswortlaut her 
dazu gezwungen zu sein, oder in denen umgekehrt versucht wurde, derartige 
Vorstellungen abzuwehren. Dabei wurden solche Urteile nicht berücksichtigt, die 
(etwa wegen Fehlens eines Tatbestands) nur schwer einzuordnen sind. Gliedert 
man die Entscheidungen auf, so kommt man auf 21 unerfreuliche und auf I4 

erfreuliche Entscheidungen. Die restlichen 3 Entscheidungen enthalten eine teil­
weise sehr weitgehende Auslegung weltanschaulich bedingter Gesetze, während 
auf der anderen Seite eben dieselben GesetZe eng interpretiert werdenS. Im fol­
genden sollen einige besonders prägnante Beispiele dargestellt werden, wobei 
zunächst die unerfreulichen Fälle gebracht werden. 

8 Di~u dr~i .Sowohl-als auch~-Entsch~idungm sind: RAG DR 1940, ::59 (lohnfortzahlung 
nach Kündigung eines jüdischen Buchhalters mindestens für eine übergangszeit); RG DR 1940, 
367 (Ruhegehalt eines bereits früher ausgeschiedenen jüdischen Angestellten kann zwar nicht ge­
strichen, aber herabgeserzt werden - vgl. unten Fall Nr. 6); OLG Breslau DR 1940, 577 (Schei­
dung einer Mischehe wegen des Rassenunterschiedes, aber Verschulden des -deutschblütigene 
Klägers aus Billigkeitsgründen) ; b~i dm .unerfr~ulichm~ Urttilera hand~lt u sich in der R~i­
hmfolg~ d~r V~röffmtlichung um folgmd~: KG DR 1939, 1384 (Beschwerderecht gegen Hono­
rar eines jüdischen Rechtsanwalts aus Nachlaßverwaltung); LG Bochum DR 1939, 1461 (pro­
zeßkosten der obsiegenden Partei, die durch Beauftragung eines emigrierten jüdischen Rechtsan­
walts entstehen, sind nicht erstattungsfähig); RG DR 1939, 1569 (Irrtum über rassische 
Eigenschaften auch dann Eheaufhebungsgrund wenn zwar Kenntnis der Rassenzugehörigkeit 
bei Eheschließung vorlag, aber Wandel der Anschauungen erfolgt ist; KG DR 1939, 1585 (Ein 
jüdischer Dritter, dem der Erblasser die Bestimmung des Testamentsvollstreckers überließ, hat 
kein Beschwerderecht gegen die vom Nachlaßgericht verfügte Ernennung eines anderen Testa­
mentsvollstreckers); LG Kleve DR 1939, 18I8 (Kein Pädlterschutz für einen Pächter, der -sich 
außerhalb der deutschen Volksgemeinschaft gestellt hate, d. h. seine deutsche Staatsangehörig­
keit aufgegeben hatte); KG DR 1939, 1946 (Zusätzliche Erschwerung der Grundstücksveräuße­
rung eines emigrierten Juden durch strenge Formerfordernisse hinsichtlich der vormundschafu­
gerichtlichen Genehmigung); RAG DR 1939, ::041 (Trotz des stärkeren Kündigungsschutzes für 
Lehrlinge kann Lehrlingsvertrag mit jüdischem Lehrling nach Treu und Glauben gekündigt 
werden); KG DR 1939, UIO (Keine Anwendung der Verordnung zur Regelung der Fälligkeit 
alter Hypotheken vom H. Dez. 1938 -Schuldnerschutzl-auf jüdische Grundstückseigentümer); 
OLG Nürnberg DR 1940, 33 (Aufhebung einer Mischehe - vgl. unten Fall Nr. 3); KG DR 
1940, 4:: (Kein Grundstückserwerb eines Juden durch Abtretung eines Miterbenanteils) ; LAG 
Koblenz DR 1940, 87 (Kein Anspruch eines jüdischen Arbeiters auf Lohnzahlung an nationalen 
Feiertagen - vgl. unten Fall Nr. ::); AG Worms DR 1940, ::95 (Keine Gehaltspfändung für 
jüdischen Gläubiger); KG DR 1940, 396 (Jüdischer Geschäil:sraummieter ist nach -Reichskri­
stallnacht« nicht zur Mietminderung berechtigt); KG DR 1940,459 (Eine GmbH gilt als jüdisch, 
wenn die jüdischen Gesellschafter Treuhänder eines Ariers sind); KG DR 1940, 459 (Jude kann 
auch durch Erbauseinandersetzung keine Hypothek erwerben); AG Schöneberg DR 1940, 695 
(Untersagung einer durch einen Juden betriebenen Zwangsräumung); KG DR 1940, 7::9 (Vor­
erbe kann kein Grundstücksrecht erwerben, wenn zu den Nacherben ein Jude gehört); KG DR 
1940, 8::0 Nr. 38 (Umwandlung einer auf dem Grundstück eines Juden lastenden Hypothek 
in Grundschuld ist genehmigungspfiichtig); RAG DR 1940, 3::8 (Kündigung eines Angestellten 
aus wichtigem Grund, da Ehefrau in jüdischem Kaufhaus einkauft); ArbG Leipzig DR 1940, 
830 (Kündigung eines Arbeitsverh:ütnisses wegen fehlender nationalsozialistischer Einstellung 
vgl. unten Fall Nr. I); KG DR 1940, 870 (Siedlungsvertrag kann wegen Ehe des Siedlers mit 
Jüdin gekündigt werden); die folgend~n Entsch~idung~n sind dagegen flom h~utig~n Standpunkt 
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15° Im 1. Fall (ArbG Leipzig, Urteil vom I3. Febr. I940, DR 40, 830) geht es um 
die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen fehlender nationalsozialistischer 
Einstellung einer Arbeimehmerin: 
Einer gehobenen Angestellten war - offenbar auf Drudt von NSDAP-Stellen 
hin - fristlos gekündigt worden. ,. Wichtiger Grund« für die fristlose Entlassung 
war ihre offen geäußerte antinationalsozialistische Einstellung. Die Angestellte, 
die im Betrieb die Stellung einer ,.Unterführerin« innehatte, soll sich als arbeit­
geberfreundliche Reaktionärin bezeichnet und erklärt haben, sie würde nie 
Nationalsozialistin. Im Betrieb war sie sonst als tüchtige Mitarbeiterin bei Kol­
legen und der Geschäftsleitung beliebt. Die Klägerin focht nun vor dem Arbeits­
gericht die Kündigung an, weil ihrer Ansicht nach kein »wichtiger Grund" im 
Sinne des § 62.6 BGB vorgelegen habe. . 
Nach h. M liegt ein wichtiger Grund, der nach § 62.6 BGB die Kündigung eines 
Dienstverhälmisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ermöglicht, dann vor, 
wenn ,.dem Kündigenden die Fortsetzung des Dienstverhältnisses und die Inne­
haltung der ordentlichen Kündigungsfrist nach verständigem Ermessen nicht mehr 
zugemutet werden kann«8. Es wird also lediglich darauf abgestellt, ob es zwi­
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeimehmer zu Schwierigkeiten gekommen ist, 
was in dem zu entscheidenden Sachverhalt nicht der Fall war. Die klagende 
Arbeimehmerin und der beklagte Arbeitgeber waren gut miteinander ausge­
kommen, womit es für das Gericht ein leichtes gewesen wäre, der Klage stattzu­
geben. Dennoch rechtfertigte das Arbeitsgericht Leipzig durch eine extensive 
Auslegung des § 62.6 BGB und durch Heranziehung des § 35 des Gesetzes zur 
Ordnung der nationalen Arbeit vom 2.0. I. 1934 (RGBl. I S. 45 ff.) diese ,.Druck­
kündigung«10. 
§ 35 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit lautet: ,. ] eder Angehörige 
der Betriebsgemeinschaft trägt die Verantwortung für die gewissenhafte Erfül­
lung der ihm nach seiner Stellung innerhalb der Betriebsgemeinschaft obliegenden 
Pflichten. Er hat sich durch sein Verhalten der Achtung würdig zu etweisen, die 
sich aus seiner Stellung in der Beuiebsgemeinschaft ergibt. Insbesondere hat er im 
steten Bewußtsein seiner Verantwortung seine volle Kraft dem Dienst des Be­
triebes zu widmen und sich dem gemeinen Wohle unterzuordnen.« 
Daraus folgert das Gericht, die Klägerin müsse in ihrer lOUnterführerstellung« 

aNS id~ologisch ~rfr~ulich: KG DR 1939. 1386 (Arisme Ehefrau eines verstorbenen Juden ist 
nur nicht befreite Vorerbin ihres nimtarismen Neffen); KG DR 1939. 1394 (Hypothek auf 
einem wegen Zugehörigkeit zu kommunistismem Vermögen eingezogenen GrundstÜck erlismt 
nimt); KG DR 1939. I460 (Ist eine Hypothek vor dem gesetzlimen Erwerbsverbot an einen 
Juden abgetreten worden. so kommt es auf spätere Eintragung nimt mehr an); LG Berlin 
DR I939. I794 (Jüdismer Gesellsmafler einer aufgelösten OHG kann als Abwickler ins Han­
delsregister eingetragen werden); OLG Zweibrücken DR I940, II I (Vertrag kann nimt an ge­
fomten werden, weil Vertragspartner Mismling zweiten Grades ist - vgl. unten Fall Nr. 5); 
RAG DR I940, 133 (Verpllimtung des Gesmäflsnamfolgers zur Weiterzahlung eines Ruhege­
halts an jüdismen Angestellten); RAG DR I940, 5I6 (Unwirksamkeit einer Kündigung des 
Ruhegehalts, wenn sim der Ruhegehaltsempfänger als Bibelforsmer betätigt - vgl. unten Fall 
Nr. 4); RG DR 1940, 584 (Die Ehe eines GeseIbmafters mit einer Jüdin ist kein Grund zur 
Ausschließung aus der OHG); KG DR 1940, 648 Nr. 15 (Umwandlung einer EigentÜmergrund­
smuld auf dem Grundstück eines Juden in eine Hypothek zur Simerung der Restkaufpreis­
smuld ist zulässig); RG DR 1940, 737 (Weiterzahlung von Ruhestandsbezügen an jüdismen 
Gemeindeangestellten); KG DR 1940, 8zo (GrundstÜckserwerb eines Juden auf Grund testa­
mentarismer Erbfolge zulässig); RAG DR 1940, 876 (Keine ausdehnende Anwendung der Juden­
gesetze auf Ruhegehaltsverptlimtungen gegenüber früheren Angestellten); RG DR 1940, 1061 
(Formnimtigkeit einer Endassungsverfügung auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums); OLG Hamburg DR 1940, I069 (Klage auf Feststellung der arismen 
Abstammung gegen den unehelimen Vater auch nom nach dessen Tod). 

• Bundesarbeitsgerimc, Arbeitsremtlime Praxis Nr. 16 zu § 6z6 BGB. 
10 Zur Druckkündigung vgl. Hu~ck-Nipp~rd~y. Grundriß des Arbeitsremts. z. Aufl., § Z9 V 3. 
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den anderen nicht nur im Arbeitsleben und den Leistungen, sondern auch und 
gerade erst recht im Bereich der politischen Charakterbildung ein Vorbild sein. 
Da sie aber selbst erklärt habe, sie werde nie Nationalsozialiscin, seien Erzie­
hungsversuche an ihr unangebracht, so daß nur eine sofortige Entfernung weite­
ren Schaden für die Betriebsgemeinschaft verhüten könne. Auch wenn sie sich auf 
gutes Einvernehmen mit den Geschäftsführern oder Gesellschaftern berufe, so 
sei dennoch ein wichtiger Grund zur fristlosen Entlassung gegeben. Die Frage 
der Unzumutbarkeit einer Fortbeschäftigung könne .. heute« nicht nur nach den 
individuellen Lust- und Unlustgefühlen eines kündigenden Betriebsführers, ge­
schweige denn des hinter der beklagten GmbH stehenden Kapitals beurteilt wer­
den, sondern einzig und allein danach, ob die Aufrechterhaltung des Arbeitsver­
hältnisses der Volksgesamtheit gegenüber verantwortet werden kann oder nicht. 
Auch auf ein harmonisches Zusammenarbeiten mit einem Teil der Gefolgschaft 
könne sich die Klägerin nicht berufen. 
Wörtlich schließt das Urteil: ,.Selbst wenn in einem Betrieb 99% der Gefolg­
schaft staatsfeindlich eingestellt sind, würde die Frage, ob und inwieweit eine 
Kündigung gerechtfertigt ist, nicht vom Standpunkt dieser ziifermäßigen Mehr­
heit, sondern danach zu beurteilen sein, welche Entscheidung der gemeine volks­
bezogene Nutzen fordert. Dem gemeinen Nutzen von Volk und Staat aber ent­
spricht es, daß eine Abteilungsleiterin, die ihre Unterführerstellung selbst in der 
Kriegszeit noch dazu mißbraucht, ihre reaktionäre und dem nationalsozialisti­
schen Reich gegenüber feindliche Gesinnung und Einstellung bei passender Gele­
genheit Ausdruck zu geben und dadurch wie ein Sprengstoff innerhalb der Be­
triebsgemeinschaft zu wirken, so schnell wie möglich entfernt wird. Die fristlose 
Entlassung erweist sich daher als begründet.« 
Der 2. Fall (Urteil des Landesarbeitsgerichts Koblenz vom 4. August I939 in DR 
I940, 87) beschäftigt sich mit der Frage, ob ein jüdischer Arbeiter an nationalen 
Feiertagen einen Anspruch auf Lohnzahlung hatte. Der Kläger war Jude und 
gegen Stundenlohn als Arbeiter bei der Beklagten beschäftigt. Er erhob Klage 
auf Lohnzahlung für den I. Mai und den 20. April I939. Das Arbeitsgericht 
hatte der Klage stattgegeben, während sie vom LAG Koblenz abgewiesen 
wurde. 
Die rechtliche Lage war wie folgt: Gemäß § 1 des Gesetzes über die Lohnzahlung 
am nationalen Feiertag des deutschen Volkes vom 26. April I934 (RGBI I, 337) 
war den Arbeitgebern auferlegt, am I. Mai den Arbeitern trotz des Feiertages 
den regelmäßigen Arbeitsverdienst zu zahlen. Aus Anlaß des 50. Geburtstages 
Adolf Hiders wurde für den 20. April 1939 die gleiche Regelung getroffenll • 

Demnach hatten am 20. April 1939 und am I. Mai 1939 alle Arbeiter einen 
Anspruch auf Lohnzahlung, obwohl sie keine Arbeit leisteten. Da für jüdische 
Arbeiter keine Ausnahmeregelung getroffen worden war, nahm das in erster 
Instanz entscheidende Arbeitsgericht an, daß die entsprechenden Gesetze auch 
auf Juden Anwendung finden. Demgegenüber verneinte das Landesarbeitsgericht 
Koblenz für jüdische Arbeiter den Lohnanspruch mit folgender Begründung: 
Die Bestimmungen über die Lohnfortzahlung an nationalen Feiertagen seien 
Ausnahmeregelungen von dem im Arbeitsrecht geltenden Grundsatz, daß nur 
tatsächlic:h geleistete Arbeit bezahlt wird. Diese Ausnahmebestimmung könne 
aber entsprechend ihrem Zweck und dem Sinn der nationalen Sonderfeiertage 
keine Anwendung auf jüdische Arbeiter finden. Daß im Gesetz für jüdische Ar­
beiter die Lohnfortzahlung ruc:ht ausdrücklic:h untersagt worden sei, sei ohne 

II .Gesetz über einmalige Sonderfeiertötgec vom 17. April 1939, RGBI I, 763 und die Durch­
fühcungsverordnung vom gleichen Tage, RGBI 1,763, 

IJI 
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152 Bedeutung. Daraus lasse sich auf keinen Fall der Schluß ziehen, der Gesetzgeber 
habe die jüdischen Arbeiter ebenfalls begünstigen wollen. Der Gesetzgeber 
habe vielmehr nicht an die Anwendung auf Juden gedacht, weil es bisher im 
Wirtschaftsleben kaum jüdische Arbeiter gegeben habe. Deshalb könne nur eine 
,.zweckentsprechende Auslegung« der einschlägigen Gesetze zur richtigen Ent­
scheidung führen. Zweck der Gesetze sei es vor allem, daß der deutsche Arbeiter 
an den Feierlichkeiten und politischen Veranstaltungen am 20. April und I. Mai 
teilnehmen könne, ohne von dem Gefühl eines Verdienstausfalls beschwert zu 
sein. Der jüdische Arbeiter habe aber an den nationalen Feiertagen weder äuße­
ren noch inneren Anteil. Daher seien die Voraussetzungen, von denen diese Ge­
setze ausgingen, für ihn nicht zutreffend, woraus folge, daß die Vorschriften auf 
ihn nicht angewandt werden könnten. 
Im J. Fall (Urteil des OLG Nürnberg vom 14. Februar 1939, DR 1930, 33) war 
zu entscheiden, ob ein arischer Ehemann Aufhebung seiner mit einer Jüdin seit 
langen Jahren bestehenden Ehe verlangen konnte. Die Ehe war am 9. Februar 
1929 geschlossen worden. Der Kläger kannte von Anfang an die jüdische Ab­
stammung seiner Frau. Dennoch stützte er seine im September 1938 erhobene 
Klage auf § 37 EheG vom 8. Juli 1938 (RGBI I, 811), der folgendermaßen 
lautet: 
» 1. Eine Ehegatte kann Aufhebung der Ehe begehren, wenn er sich bei der Ehe­
schließung über solche die Person des anderen Ehegatten betreffenden Umstände 
geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des 
Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten. 
2. Die Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn der Ehegatte nach Entdeckung des 
Irrtums zu erkennen gegeben hat, daß er die Ehe fortsetzen will, oder wenn sein 
Verlangen nach Aufhebung der Ehe mit Rücksicht auf die bisherige Gestaltung 
des ehelichen Lebens der Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt erscheint.« 
Gemäß § 40 EheG mußte die Klage innerhalb eines Jahres nach Entdeckung des 
Irrtums erhoben werden. 
Das Oberlandesgericht Nürnberg gab der Aufhebungsklage statt: Den von § 37 
EheG vorausgesetzten ,.Irrtum bei der Eheschließung« über den Partner betref­
fende Umstände bejahte das Gericht, obwohl es selbstverständlich näher lag, ihn 
zu verneinen, womit. die Klage abzuweisen gewesen wäre. Im einzelnen führt 
das Urteil aus: 
§ 37 Abs. I des EheG sei;weiter gefaßt als der bis dahin einschlägige § 1333 BGB. 
Dieser lautete: . 
»Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der sich bei der Ehe­
schließung in der Person des anderen Ehegatten oder über solche persönlichen 
Eigenschaften des anderen Ehegatten geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sach­
lage und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der 
Ehe abgehalten haben würde.« 
Anstatt des Irrtums über ,.persönliche Eigenschaften« sei jetzt maßgebend der 
Irrtum über ,.Umstände, die die Person des anderen Ehegatten betreffen«. Da­
durch habe der Gesetzgeber nicht nur die Fälle des Irrtums über eine dauernde 
Beschaffenheit des Ehegatten (z. B. chronische, unheilbare Krankheit), sondern 
auch die, in denen eine immerwährende Dauer ungewiß ist, erfassen wollen. 
Damit ist aber nach Ansicht des Gerichts die Bedeutung und der Umfang des 
neuen Gesetzes nicht erschöpft: es sei jetzt ganz allgemein auf Umstände, die die 
Person des anderen Ehegatten betreffen, abzustellen. Solche Umstände könnten 
auch von außen kommende Ereignisse sein, z. B. neue gesetzliche Bestimmungen 
oder eine völlig veränderte Bewertung von bisherigen Tatsachen. Entscheidend 
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sei nur, daß diese Umstände die Person des anderen Ehegatten betreffen und 
von solcher Bedeutung sind, daß sie einen Ehegatten bei Kenntnis dieser erst 
später eingetretenen Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der 
Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten. 
Bei einer so weiten Auslegung des Gesetzes hatte das Gericht keine Mühe mehr, 
die neue Bewertung des Rassenproblems als Umstände des Ehepartners, über die 
der Kläger geirrt hat, anzusehen: die Erkenntnis des Rassenproblems habe sich 
erst seit I933 dynamisch entwickelt. Die Kenntnis der jüdischen Abstammung 
allein habe nicht genügt, wenn sie nicht in ihrer Bedeutung und Auswirkung 
erkannt wurde. Vor allem habe sich aber durch das Pariser Attentat vom 7. No­
vember I938 (Ennordung des deutschen Diplomaten vom Rath durch den Juden 
Grynszpan) die Stellung des Judentums in Deutschland grundlegend geändert. 
Die Judenfrage sei durch das Pariser Attentat in ein ganz neues Stadium getre­
ten. Durch die neuen Gesetze vom November I938 seien die Juden auch vom 
kulturellen und wirtschaftlichen Leben des Volkes ausgeschlossen worden. Diese 
Folgen seien neue Umstände i. S. des § 37 EheG, also Umstände, die in einer 
Mischehe die Person des jüdischen Ehegatten betreffen. Erst mit ihrem Eintritt 
sei der Irrtum über diese Umstände entdeckt gewesen. 
Außerdem komme hinzu, daß die Entwicklung der Judenfrage die Eheleute 
schon seit längerem auseinander gebracht habe. Niemand habe ein Interesse an 
der Aufrechterhaltung dieser Ehe, weder die Parteien selbst, noch der Staat, noch 
die Volksgemeinschaft. Der Mann sei erst 34 Jahre alt, er könne eine arische 
Frau heiraten und von ihr arische Kinder bekommen. Die Frau erhalte ihre 
Selbständigkeit zurück und die Auswanderungsmöglichkeit werde ihr dadurch 
erleichtert. Kinder seien nicht vorhanden und Mischlinge, die künftig aus der 
Ehe hervorgehen könnten, seien durch die Fortsetzung der Ehe nicht erwünscht. 
Deshalb sei, wie es § 37 Abs. 2 EheG voraussetze, das Verlangen nach der Auf­
hebung der Ehe auch sittlich gerechtfertigt1!. 
Den bisher besprochenen unerfreulichen Urteilen stehen einige mutige Entschei­
dungen gegenüber, in denen das Gericht zu Rechtsfolgen gelangte, die sicher nicht 
den Beifall der Machthaber fanden. 
Im 4. Fall (Urteil des RAG vom 29. November 1939 in DR I940, 316) hatte 
das RAG die Frage zu entscheiden, ob· einem Bibelforscher das Ruhegehalt ent­
zogen werden konnte. 
Der Kläger war von I924 bis I933 als Angestellter beim Deutschen Beamten­
bund tätig. Als er I933 ausscheiden mußte, wurde ihm eine Altersversorgung in 
Höhe von 40% seines letzten Gehaltes zugesprochen. Inzwischen wurde der 
Deutsche Beamtenbund in den Reichsbund der Deutschen Beamten, einen der 
NSDAP angeschlossenen Verband, umgewandelt. Der Beklagte Reichsbund war 
Rechtsnachfolger des Deutschen Beamtenbundes. Der Kläger war Mitglied der 
Vereinigung internationaler Bibelforscher, in der er auch nach ihrem Verbot 
illegal tätig war. Deshalb wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nach 
Verbüßung der Strafe kündigte ihm der Reichsbund der Deutschen Beamten die 
Altersversorgung mit der Begründung, die Weiterzahlung könne ihm als einem 
der Partei angeschlossenen Verbande nach Treu und Glauben nicht zugemutet 
werden. 
Es ging im Prozeß um die Frage, ob in der sog. ,.staatsfeindlichen Betätigung« 
eines früheren Angestellten des Rechtsvorgängers eines der NSDAP angeschlos­
senen Verbandes eine Treupflichrverletzung liegt, die zur Kündigung der Alters-

1% Ahnliche Entscheidungen zur Aufhebung von Mischehen nach § 37 EheG sind :lum verölfent­
limt vom RG in DR 1939, 1569 und OLG Münmen 1939, 327 - s. Anm. 8. 

If] 
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[f4 versorgung berechtigt. Daß eine Treupflichtverletzung den Arbeitgeber dazu 
berechtigen kann, das Ruhegehaltsversprechen zu widerrufen, war sowohl da­
mals als auch heute noch ganz h. M.U. Damit handelte es sich nur noch um die 
Feststellung, ob die Tätigkeit des Klägers als Bibelforscher eine derartige Treu­
pflichtverletzung darstellt. Es bedarf wohl keiner näheren Begründung dafür, 
daß es ein leichtes gewesen wäre, die Frage zu bejahen. Während sich die Vor­
instanzen auf den Standpunkt des Reichsbundes der Beamten stellten, sprach das 
Reichsarbeitsgericht dem Bibelforscher die Altersversorgung in voller Höhe zu. 
Die Begründung läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Grundsätzlich könne ein Ruhegehaltsversprechen nach der Pensionierung des 
Berechtigten nicht mehr gekündigt werden, da das Ruhegehalt eine nachträg­
liche Vergütung früher geleisteter Dienste darstelle. Eine entsprechende Anwen­
dung des § 62.6 BGB, der die fristlose Kündigung eines Dienstvertrages aus wich­
tigem Grund vorsieht, sei nicht möglich. Zwar bleibe der Ruhegehaltsempfänger 
auch nach der Pensionierung in einem gewissen Treupflichtverhältnis zum frühe­
ren Arbeitgeber. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen diese Treupflicht sei die 
Geltendmachung eines Ruhegehaltsanspruchs mit Treu und Glauben nicht ver­
einbar. Aber diese Treupflicht bestehe grundsätzlich nur gegenüber dem früheren 
Schuldner, nicht aber demjenigen gegenüber, der als Rechtsnachfolger die Zah­
lungsverpflichtung übernommen habe (!). Gegenüber dem Rechtsnachfolger 
bestünde eine solche Verpflichtung nur, wenn dieser die ideellen und wirtschaft­
lichen Ziele des Rechtsvorgängers übernommen habe. Dieser Fall sei beim be­
klagten Reichsbund der deutschen Beamten niche gegeben. Die Betätigung in 
der illegalen Vereinigung internationaler Bibelforscher richte sich ferner nicht 
gegen den Beklagten. Diese Betätigung berühre nicht die Beziehung zwischen 
dem Kläger und Beklagten und stelle daher keine Verletzung der Treupflicht 
dar. 
Der beklagte Reichsbund berief sich weiter darauf, daß der Bibelforscher zwar 
nicht ihm gegenüber, wohl aber gegenüber Volk, Staat und Partei eine allge­
meine Treupflicht verletzt habe. Bei der :.seaats- und volksfeindlichen Betätigung« 
des Klägers könne ihm, als einem der Partei angeschlossenen Verband, nicht zu­
gemutet werden, ein Ruhegehalt zu bezahlen. Das Reichsarbeitsgericht weist 
auch diesen Einwand zurüdt: der Anspruch des Klägers sei ein einfacher ver­
mögensrechtlicher Anspruch, der den gleichen Grundsätzen unterliege wie alle 
vermögensrechtlichen Ansprüche. Der Beklagte müsse diese Verpflichtung genau­
so erfüllen wie etwa die Zahlung des Kaufpreises für ein Grundstüdt. Die wegen 
einer Straftat gegen Volk, Staat und Partei Verurteilten stünden nicht außer­
halb des bürgerlichen Rechts. Ob sie vermögensrechtliche Einbußen erleiden sol­
len, bestimme allein die staatliche Gesetzgebung. Es bestehe kein Rechtssatz, daß 
private Schuldner aus einer strafgerichtlichen Verurteilung ihres Gläubigers Nut­
zen ziehen dürfen. Beamtenrechtliche Grundsätze, nach denen eine staatsfeind­
liche Betätigung des Ruhestandsbeamten zur Streichung der Altersversorgung 
führen könne, seien auf das vorliegende Angestelltenverhältnis auch nicht ent­
sprechend anwendbar. Nach alle dem sei der Reichsbund der Deutschen Beamten 
zur Weiterzahlung der Altersversorgung verpflichtet. 
J. Fall: Wohl noch eRfreulicher als das soeben geschilderte Urteil des RAG ist 
eine Entscheidung des OLG Zweibrücken (Urteil v. 25. 7.1939 in DR 1940, III), 
in der zu prüfen war, ob es ein Anfechtungsgrund i. S. des § I 19 Abs. 2. BGB ist, 
wenn ein arischer Vertragsparmer nicht weiß, daß der andere Partner sog. Misch-

U S. zuletzt BAG N]W 1968. IHf. 
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ling zweiten Grades war. Der Kläger, ein Architekt, war vom Beklagten mit der 
Planung und dem Ausbau eines Weinlokales beauftragt worden. Nachdem die 
Pläne für die ,.Pfälzer Weinstuben« fertiggestellt waren, teilte der Beklagte dem 
Architekten mit, da dieser sogenannter Mischling zweiten Grades sei, könne er 
nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Als der Kläger sein Honorar verlangte, 
berief sich der Beklagte darauf, daß er wegen seines Irrtums über die rassischen 
Eigenschaften des Architekten den Vertrag angefochten habe. Der Anspruch auf 
Zahlung des Honorars sei daher nicht entstanden. Es ging im Prozeß um die 
Rechtsfrage, ob die Irrtums-Anfechtung des Architektenvertrages durch den Bau­
herrn wirksam war. Dazu müßte sich der Bauherr 
r. gemäß § II9 Abs.2 BGB bei Abschluß des Vertrages im Irrtum über solche 
Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich ange­
sehen werden, befunden haben und 
2. müßte anzunehmen sein, daß er seine Willenserklärung bei Kenntnis der Sach­
lage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde 
(§ 1I9Abs. I). 
Die Wirksamkeit der Anfechtung hing also zunächst davon ab, ob die Tatsache, 
daß der beauftragte Architekt zu 25010 nichtarischer Herkunft war, für den Ver­
trag über die Erbauung der ,.Pfälzer Weinstuben« von verkehrswesentlicher 
Bedeutung war. 
Eine »verkehrswesentliche Eigenschaft der Person« i. S. des § II9 Abs.2 BGB 
kann bei einem Architektenvenrag z. B. die Sachkunde und Zuverlässigkeit des 
Architekten sein14• Zu der im Dritten Reich aktuellen Frage, ob auch die rassi­
sche Zugehörigkeit des Vertrags partners für den Architektenvenrag von wesent­
licher Bedeutung ist, führte das OLG Zweibrücken folgendes aus: 
Der Umstand, daß der Kläger Mischling zweiten Grades sei, sei keine wesent­
liche Eigenschaft i. S. des § I 19 Abs. 2 BGB. Der Mischling zweiten Grades könne 
dem Juden nicht gleichgestellt werden: aus einer Vielzahl von Vorschriften der 
Rassengesetzgebung lasse sich der Schluß ziehen, daß der Gesetzgeber bei der 
Unterscheidung zwischen Juden und Deutschen den Mischling zweiten Grades 
den Deutschen gleichstellen wollte. Er sei keinen wirtschaftlichen Beschränkungen 
unterworfen bis auf die Ausnahme, daß er vom Staat oder von ParteisteIlen 
keine Aufträge annehmen dürfe. Das sei aber auch die einzige Beschränkung 
seiner Berufsausübung. Von dieser Beschränkung sei der Bau eines Weinausschan­
kes als eines rein privatwirtschaftlichen Geschäftes nicht erfaßt gewesen. Deshalb 
sei die rassische Zugehörigkeit des Architekten keine wesentliche Eigenschaft der 
Person i. S. des § I 19 Abs. 2 BGB. Außerdem fehle es an der zweiten Vorausset­
zung einer wirksamen Irrtumsanfechtung: nach überzeugung des Gerichts sei es 
dem Beklagten gar nicht entscheidend darauf angekommen, nur einen rein deut­
schen Architekten zu beauftragen. Deshalb sei anzunehmen, daß er den Auftrag 
auch erteilt hätte, wenn er die Mischlingseigenschaft des Klägers gekannt hätte. 
Der Klage des Architekten auf Zahlung des Honorars wurde somit stattge­
geben. 
6. Fall: Zum Abschluß soll ein Beispiel dafür gebracht werden, daß ein- und 
dasselbe Urteil ein rassisch bedingtes Gesetz an einer Stelle unnötig weit aus­
legt, während es an anderer Stelle zu einer restriktiven Auslegung kommt. In 
dem Urteil des RG vom 12. November 1938 in DR 40, 367, ging es, wie in dem 
schon erwähnten Urteil des RAG (Fall 4), um den Verlust eines Ruhegeldes. 
Ein pensioniert er kaufmännischer Angestellter jüdischer Herkunft, der fast sein 

U Vgl. Erman-Westermann, Handkommencar zum BGB, 4. Auf!. I967, § 119 Anm. 9; Palandt­
Dancktlmann, Kommentar zum BGB, ::'7. Auf!. I968, Anm. 4 b. 
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ganzes Leben in der beklagten Firma und zuletzt in leitender Stellung bis zum 
3I. Mai 1932 tätig war, klagte auf Weiterzahlung seines Ruhegehalts. Sein An­
spruch beruhte auf einem Pensionsvertrag, nach dem die Höhe des Ruhegehalts 
vom Jahre 1934 ab neu und nach billigem Ermessen bestimmt werden sollte. 
Die beklagte Firma hatte die Zahlung eingestellt, da ihrer Ansicht nach auf 
Grund des § 2 Abs.2 der» Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben« vom 12. November 1938 der Ruhegehaltsanspruch 
des früheren Angestellten erloschen sei. 
§ 2 der Verordnung hat folgenden Wortlaut: 
I. ,.Ein Jude kann vom I. Januar 1939 ab nich. mehr Betriebsführer im Sinne 
des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 sein.« 
2. »Ist ein Jude als leitender Angestellter in einem Wimchaftsunternehmen tätig, 
so kann ihm mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Mit Ablauf der 
Kündigungsfrist erlöschen alle Ansprüche des Dienstverpflichteten aus dem ge­
kündigten Vertrage, insbesondere auch Ansprüche auf Versorgungsbezüge und 
Abfindungen.« 
Diese Bestimmung sagt also nichts über die Pensionsansprüche früher ausgeschie­
dener Angestellter aus, sondern versagt nur den Angestellten einen Pensions­
anspruch, die auf Grund dieser Verordnung entlassen worden sind. Die Vor­
instanzen hielten die Vorschrift daher hier für unanwendbar und hatten deshalb 
der Klage auf Weiterzahlung des Ruhegehaltes stattgegeben. Die beklagte Firma 
venrat demgegenüber die Ansicht, daß, wenn schon den erst jetzt pensionierten 
leitenden Angestellten ein Ruhegehaltsanspruch vorenthalten werde, erst recht 
den früheren Angestellten die Pension entzogen werden müsse. Dieser extensiven 
Auslegung zuungunsten des jüdischen Klägers folgte das RG nicht: Nach ihrem 
W onlaut biete die VO nur die Möglichkeit, noch im Dienst befindliche jüdische 
Angestellte ohne Pensions- oder Abfindungsansprüche auszuschalten. Es sei zwar 
auch die entsprechende Anwendung auf solche Fälle zu vertreten, in denen Juden 
bereits früher infolge der politischen Entwicklung aus leitenden Stellungen aus­
scheiden mußten. Diese Voraussetzungen träfen aber für den schon im Mai 1932 
pensionierten Kläger nicht zu. 
Man müsse den zweiten Absatz des § 2 der Verordnung zur Ausschaltung der 
Juden im engen Zusammenhang mit dem ersten .Absatz lesen. Da nach Abs. 1 

die Unternehmen jüdische Betriebsführer entlassen mußten, wäre es eine nicht zu 
rechtfertigende Härte gewesen, sie an einer etwa eingegangenen Verpflichtung 
zur Zahlung von Versorgungsbezügen und Abfindungen festzuhaIten. Dieser 
Grund falle aber fort, wenn der jüdische leitende Angestellte schon vorher auf 
Grund einer Vereinbarung ausgeschieden sei und das gelte ganz besonders, wenn, 
wie hier, für das Ausscheiden die politische Entwicklung nicht maßgebend war. 
Deshalb lasse sich aus der ,. VO zur Ausschaltung der Juden aus der deutschen 
Winschaft« der Wegfall der Ruhegehaltsansprüche des Klägers unmittelbar und 
für sich allein nicht begründen. Das RG spricht dem Kläger das Ruhegehalt aber 
nicht in voller Höhe zu, was man nach den bisherigen Ausführungen eigentlich 
hätte erwarten können. Das Urteil meint vielmehr, in der,. VO zur Ausschaltung 
der Juden aus der deutschen Wirtschaft« komme ebenso wie in anderen rasse­
politischen Gesetzen der Grundgedanke einer möglichst vollständigen Ausschal­
tung des jüdischen Einflusses zum Ausdruck. Hinter diesem von der Gesetzge­
bung verfolgten Zweck müßten die privaten Ansprüche des einzelnen Juden, vor 
allem auch seine Ruhegehaltsansprüche, dann zurücktreten, wenn einem Unter­
nehmen infolge der »Entjudung« des Betriebes nicht zumutbare Opfer zugemutet 
würden. Dieser Gedanke sei auch für die Beurteilung dieses Falles relevant, wenn, 
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wie hier, nach dem Pensionsvertrag über die Höhe des Ruhegehalts unter Be­
rücksichtigung der Gesamtumstände nach billigem Ermessen entschieden werden 
solle. Es widerspreche dem Willen des Gesetzgebers und dem gesunden Volks­
empfinden, wenn man das Ruhegehalt eines früher ausgeschiedenen Juden zu 
hoch ansetze. Damit nähme der Jude an einer Aufwärtsentwicklung des ver­
pflichteten Unternehmens teil, die nicht sein Verdienst, sondern eine Folge des 
allgemeinen, durch die nationalsozialistische Wirtschaftsführung hervorgerufe­
nen Aufschwungs sei. Der Ruhegehaltsanspruch des jüdischen Klägers sei daher 
herabzusetzen15• 

4. Damit sind wir mit der Darstellung von Einzelfällen am Ende und müssen 
versuchen, ein Fazit aus dem verarbeiteten Material zu ziehen. Wollen wir bei 
der Bewertung der Zivilrechtsprechung im Dritten Reich nicht ungerecht verfah­
ren, so müssen wir eine deutliche Trennung zwischen eindeutigen Unrechtsurtei­
len und solchen Entscheidungen vornehmen, die zwar auf einer Wertung des 
Richters beruhen, die wir heute nicht mehr anerkennen können, die sich jedoch 
nicht als Unrecht abstempeln läßt. Leider wird die Notwendigkeit einer solchen 
Differenzierung heute nicht immer hinreichend beachtet. 
Wir haben bereits gesehen, daß jede Gesetzesauslegung eine Wertung beinhaltet, 
die dem Gesetz selbst nicht entnommen werden kann, sondern vom Auslegenden 
bei der Fallentscheidung ins Spiel gebracht wird. Dies bedeutet, daß ein richter­
liches Urteil in der Regel nicht bis in die letzten Verästelungen der Begründung 
einer streng rationalen Kritik standhält. Damit soll nicht gesagt sein, daß die 
Rechtswissenschaft sich nicht mehr darum bemühen sollte, verstandesmäßig nach­
vollziehbare Entscheidungen zu treffen, sondern lediglich, daß wir die in der 
Natur der Dinge liegenden Grenzen eines rationalen Argumentierens anerken­
nen müssen. Man mag es beklagen, daß uns derartige Grenzen gesetzt sind - ich 
selbst würde in diese Klage übrigens nicht einstimmen -, doch vermag dies nichts 
an den Realitäten zu ändern. Es gibt keine Gesetzesauslegung ohne Verwendung 
von Wertvorstellungenl8• Wie weit auch wir heute von einer strengen Rationali­
tät entfernt sind, darf ich an einem Beispiel aus der Rechtsprechung des BAG 
(AP Art. 6 Abs. I GG Nr. I) darlegen. Ich habe dabei bewußt einen Fall ge­
wählt, der überwiegend auf Zustimmung stoßen wird. Dies soll aufzeigen, daß 
es in der Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich weniger um ein Gegenüber 
von Rationalität und Irrationalität, als vielmehr von zwei Weltanschauungen 
geht, von denen sich keine als richtig »beweisen« läßt. 
Das Bundesarbeitsgericht hatte zu entscheiden, ob einer noch in der Ausbildung 
befindlichen Krankenpflegerin mit der Begründung gekündigt werden konnte, sie 
habe geheiratet. Der Arbeitsvertrag sah ein Erlöschen des Arbeitsverhältnisses 
für den Fall einer Eheschließung vor. Das BAG erklärte diese Klausel für nichtig, 
da sie insbesondere gegen Art. 6 Abs. I GG verstoße, und die Kündigung infolge­
dessen für rechtswidrig. Dabei hatte sich das Gericht zunächst mit der umstritte­
nen Frage auseinanderzusetzen, ob die Grundrechte, die an sich die Freiheits­
sphäre des einzelnen vor Eingriffen der Staatsgewalt sichern sollen, auch unmit­
telbar für den Privatrechtsverkehr verbindlich sind. Diese sog. Drittwirkung der 
Grundrechte17 bejaht das BAG, wobei es u. a. im Urteil heißt: 
1. Die Anwendung des § z Ab •• z VO zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Win:­

sch~sleben auf bereits pensionien:e Ruhegehaltsempfänger hat das RAG in DR 40, 876 noch 
dezidien:er als das RG abgelehnt; vgt. Anm. 8. 

11 Vgl. dazu oben bei AOIIl. z und 3 sowie allgemein zur Aufgabe der Rechtsphilosophie bei der 
Auffindung der Wen:vorstellungen R4dbruch, Rechtsphilosoprue, $. Aufl., S. 97 ff., insbes. 
10Z ff. (.Wertrelativismus c ). 

11 Ausführlich zur Problematik der .Drittwirkung der Grundrechte. vgl. M4unz-Dürig, Kom­
mentar zum Grundgesetz, An:. I Rdnr. U7 ff. 
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1J8 ,.Die Grundrechte sind Ordnungsgrundsätze für das soziale Leben, die unmittel­
bare Bedeutung auch für den privaten Rechtsverkehr der Bürger untereinander 
haben. Sie sind das Ordnungsgefüge, der ordre public einer konkreten Staats­
und Rechtsordnung. Auch das normative Bekenntnis des Grundgesetzes zum 
sozialen Rechtsstaat spricht für die unmittelbare privatrechtliche Wirkung der 
grundrechdichen Bestimmungen, die für den Verkehr der Rechtsgenossen unter­
einander in einer freiheitlichen und sozialen Gemeinschaft unentbehrlich sind.« 
Aber auch bei der Anwendung einzelner Grundrechte auf den vorliegenden Fall 
kann man über die daraus herzuleitenden konkreten Rechtsfolgen verschiedener 
Ansicht sein. Die vom BAG ausgesprochene Nichtigkeit des vereinbarten ,.Ehe­
verbots« schränkt nämlich die Vertragsfreiheit ein, die nach h. M ebenfalls 
vom GG - und zwar durch die in Art. 2 Abs. I garantierte freie Entfaltung 
der Persönlichkeit - geschützt wirdiS. Das Urteil räumt zwar ein, daß die Par­
teien eines ArbeitsVertrages berechtigt sind, den Inhalt ihres Vertrages selbst zu 
bestimmen und auch das Ende des Vertrages von Bedingungen abhängig zu 
machen, die Vertragsfreiheit gelte jedoch nur innerhalb der verfassungsmäßigen 
Ordnung. Sie finde ihre Grenze in den Vorschriften der Verfassung, die ein höher­
wertiges Rechtsgut gewährleisten wollten. Hierzu gehöre die in Art. 6 Abs. I 

geschützte Ehe. 
Diese Auffassung vom Vorrang des Rechts auf Eingehung einer Ehe vor der 
Vertragsfreiheit begründet das Gericht u. a. mit Feststellungen wie ,.die Ehe­
schließung ist ein höchstpersönliches Rechtsgeschäft, das von jedem Zwang frei 
sein muß. Die Eingehung der Ehe soll allein dem freien sittlichen Entschluß der 
Partner unterliegen. Durch die Vereinbarung einer Zälibatsklausel wird dies ver­
hindert, denn der Arbeitnehmer wird vor die Wahl gestellt, entweder unter Auf­
gabe seines Arbeitsplatzes zu heiraten oder auf die Eingehung der Ehe zu ver­
zichten. In vielen Fällen kann heute nur geheiratet werden, wenn die Ehefrau 
mitverdient, ja es gibt sogar Fälle, in denen die Ehefrau allein die neu zu grün­
dende Familie ernähren muß, wie etwa bei der Eingehung einer Ehe mit einem 
noch nicht arrivierten Künstler oder Studenten. Die .zölibatsklausel würde sich 
also zuungunsten sozial schwacher oder hilfsbedürftiger Personen auswirken und 
dazu führen, daß entweder die Eingehung der Ehe verhindert oder die Arbeit-
nehmer zu sog. >wilden Ehen< getrieben werden«. . 
Deshalb verstoße die Zölibats klausel nicht nur gegen Art. 6 Abs. I, sondern auch 
gegen Art. I Abs. I GG, der die Würde des Menschen für unantastbar erklärt. 
Der sdtutz der Menschenwürde sei ,.eine verbindliche Wertentscheidung für die 
gesamte Rechtsordnung«. 
Wörtlich meint das Gericht weiter: ,.Soll die Würde des Menschen die Grundlage 
unserer Rechtsordnung sein, so muß Art. I Abs. I nicht nur für den Staat Richt­
schnur seines Handeins sein, sondern muß er von jedem Bürger geachtet und darf 
er von ihm nicht verletzt werden. Rechtsgeschäfte verstoßen dann gegen Art. I 

Abs. I GG, wenn sie zu einer Handlung oder einer Unterlassung verpflichten 
sollen, die im Interesse der Würde des Menschen völlig frei sein soll. Die Würde 
des Menschen erfordert es, daß er selbst darüber entscheiden kann, wie er sein 
Leben gestaltet, insbesondere also, ob er heiratet.« 
Da durch die Zölibatsklauseln ein indirekter Zwang auf den Heiratswilligen aus­
geübt werde, verstoßen sie nach Ansicht des Gerichts gegen die Menschenwürde 
genauso wie gegen die von Art. 2 Abs. I gewährleistete freie Entfaltung der Per­
sönlichkeit, denn, so meint das BAG, »gerade das Recht zur Eheschließung ist ein 

IR Hierzu Ham41ln, GG, Art. ~ Anm. C 3; Maunz-Dürig a. a. 0., Art. 2 Abs. I Rdnr. 53 ff., 
der sich insbesondere in Rdnr. 57 gegen dieses Urteil wendet. 
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wesentlicher Bestandteil des Rechtes zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. 
Kaum ist ein weitergehender Eingriif in die Freiheit der Persönlichkeit denkbar, 
als wenn ein Mensch zur Ehe gezwungen oder wenn der Abschluß der Ehe ver­
boten oder erschwert würde.« 
Es bedarf wohl keiner weiteren Darlegung, daß das BAG sein sicher begrüßens­
wertes Ergebnis nicht durch streng rationale Deduktion, sondern in erster Linie 
durch bewußte Wertung der einander gegenüberstehenden Lösungsmöglichkeiten 
gewonnen hat. 
Die bei der Gesetzesauslegung verwendeten Wertvorstellungen haben nun die 
Eigenschaft, sich im Laufe der Zeit zu verändern, und zwar sowohl in der Person 
des einzelnen Gesetzesinterpreten als auch innerhalb größerer Gemeinschaften. 
Was gestern als richtig empfunden wurde, kann von uns heute abgelehnt werden, 
und unsere derzeitige Weltanschauung findet vielleicht nicht die Billigung der 
Generation von morgen. Dabei ist wichtig, daß innerhalb eines gewissen Rah­
mens keine Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen kann, sie sei hö­
herwertiger als andere. Ich sage: innerhalb eines gewissen Rahmens. Es ist 
selbstverständlich, daß sich die Ausrottung der Juden oder· auch nur ihre vermö­
gensrechtliche Benachteiligung nicht durch Berufung auf eine Weltanschauung 
rechtfertigen läßt. Wenn dagegen im Dritten Reich und häufig auch in seiner 
Rechtsprechung der Wert der Nation oder eines bodenständigen Bauerntums in 
einer uns nicht mehr nachvollziehbaren Weise überbetont wird, so wird damit der 
Rahmen noch nicht gesprengt. Hier bewegen wir uns im Bereich des noch Ver­
tretbaren. 
Für unser Thema ist all dies deshalb wichtig, weil wir uns davor hüten müssen, 
jedes Urteil, das auf derartigen noch vertretbaren, wenn auch von uns nicht mehr 
geteilten Wertvorstellungen beruht, zum Unrechtsurteil zu erklärenlD • Ein Rich­
ter, der im Bereich des Landwirtschaftsrechts vielleicht zu stark Vorstellungen 
verwirklichen wollte, die wir nicht zu teilen vermögen, konnte sehr wohl 
versuchen, rypisch rassisch bedingte Gesetze durch eine enge Auslegung so­
weit irgend möglich zu entschärfen. Uns geht es nicht darum, Urteile zu be­
werten, bei denen Rechtsfragen zu entscheiden waren, deren Antwort auf jeden 
Fall nicht aus dem Rahmen des noch Vertretbaren fällt. Wir interessieren uns 
vielmehr nur für solche Entscheidungen, in denen der Richter entweder selbst die 
Grenze eindeutig überschritten hat, oder gezwungen war, sich mit Grenzüber­
schreitungen des Gesetzgebers auseinanderzusetzen, und nur solche Entscheidun­
gen sind auch berücksichtigt worden. 
5. Kommen wir zum Schluß. Nach dem Gesagten dürfte klar sein, daß sich kein 
extremes Ergebnis vertreten läßt. Weder geht es an, die Rechtsprechung im Drit­
ten Reich als gefügige Dienerin des Nationalsozialismus anzusehen, deren höch­
stes Streben danach ging, ihrem Herren in weitestmöglichem Umfang zu Dien­
sten zu sein20, noch läßt sich umgekehrt die These halten, die Richter hätten alles 

11 Coing _ Mit jeder Generation kommt eine neue Sicht der Werte auf. (Die obersten Grnnd­
sätze des Rechts. 1947, S. 33); ähnlich auch Nicolai Hartmann: -Die Werterfahrung der Men­
schen ist begrenzt, durch sein~!l geschichtlichen Standort bedingt. Der Wertblick der Menschen 
erfaßt jeweils nur einen Ausschnitt aus der Wenwelt und variiert das jeweils Erschaute. (Ethik 
~. AufL 1935, 43 Jf.). Zur Wandlung der Wertvorstellungen im Recht siehe insbes. Ftdmer, 
Rechtsphilosophie, 196~, S. 157 /f. 

!O Gegen derartige Pauschalurteile über das Verhalten der Richter im Dritten Reich wendet sich 
mit scharfen Worten Weinkauf!, a. a. 0., S. 179' -Die kollektiven Verdammungsurteile über 
die Richter wegen ihrer Haltung unter dem Nationalsozialismus sind allmählich so billig wie 
Brombeeren ..• es sind eben Kollektivurteile und sie kümmern sich in aller Regel wenig oder 
gar nicht darum, zunächst einmal die Tatbestände objektiv festzustellen, an denen sich ihre 
Kritik entzündet ••• c. 
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160 versucht, um das Unhcil abzuwenden oder doen wemgstens semen uIlllall~ :LU 

schmälern. Licht und Schatten scheinen einigermaßen gleichmäßig vertcilt zu 
sem. 
Lassen Sie mich mit einer persönlichen Bemerkung schließen. Häufig- wird gefor­
dert, man solle die Vergangenheit auf sich beruhen lassen und sich allein dem 
Aufbau einer besseren Zukunft widmen. Von diesem Standpunkt aus könnte es 
als müßige Spielerei erscheinen, Urteile aus der Zeit des Dritten Reiches zu unter­
suchen. Dabei wird übersehen, daß wir den Weg in die Zukunft nur dann er­
kennen können, wenn wir die Irrwege der Vergangenheit kennen und meiden 
gelernt haben, und zu diesen Irrwegen gehört teilweise auch der von der Recht­
sprechung im Dritten Reich eingeschlagene Weg. Deshalb ist es nötig, den Finger 
auch dann in die Wunde zu legen, wenn es schmerzt. Wo Unrecht geschehen ist, 
muß es als solches gekennzeichnet werden. Dabei liegt es in der Natur der Sache, 
daß die schuldig gewordene Generation diesen für sie schmerzlichen Prozeß nur 
ungern selbst einleitet, so daß es in erster Linie den jüngeren unter uns obliegt, 
das Notwendige zu tun. Wenn wir es tun, soUten wir jedoch nicht die Rolle des 
Anklägers einnehmen, sondern uns bewußt sein, daß wir dem Schicksal dankbar 
zu sein haben, dankbar dafür, daß es uns erspart geblieben ist, in einer Zeit der 
Wertverneinung Recht und Unrecht scheiden und dann eine mit Nachteilen ver­
bundene Wahl zugunsten des Rechts treffen zu müssen. Jeder von uns sollte sich 
fragen, ob er für sich mit Gewißheit ausschließen kann, daß er im Dritten Reich 
schuldig geworden wäre. Ich glaube nicht, daß es viele gibt, die diese Frage guten 
Gewissens bejahen können. 

Dem Abdruck dieses Aufsatzes ging ein Briefwechsel zwischen der Redaktion und Prof. 
Grunsky voraus. In einem der nächsten Hefte wird eine Kritik der Gießener Ringvor­
lesung "Nationalsozialismus und Rechte erscheinen. 

I 

,.Auf der letzten Redaktionssitzung sind wir zu dem Entschluß gekommen, Ihren Vor­
trag nicht abzudrucken, wenn auch ursp~ünglich beabsichtigt war, in der K] die gesamte 
Vorlesungsreihe zu bringen. Dieser Entschluß beruht auf der inhaltlichen Kritik Ihres 
Aufsatzes, eine Kritik, die sich im wesentlichen bemessen hat an den Grundsätzen, die 
wir vor Erscheinen der K] programmatisch festgelegt hatten. Darin heißt es, daß metho­
dologische und rechtshistorische Beiträge dazu bestimmt sein sollen, Rechtswissenschaft 
aus ihrer selbstgewählten Isolation zu lösen und die Erkenntnisse anderer Wissenschaften 
wie Psychologie, Soziologie, Psychoanalyse, Wirtschaftswissenschaften für Rechtswissen­
schaft zu vermitteln und zu verarbeiten. Diesem Anspruch schien uns Ihr methodischer 
Ansatz nicht zu entsprechen. Sie schreiben auf S. r 57: "Haben sie (die Richter) das Gesetz 
mit der Elle der nationalsozialistischen Weltanschauung gemessen und dadurch Ergeb­
nisse erlangt, die wir von unserem heutigen Versdndnis her ablehnen müssen, oder haben 
sie umgekehrt versucht, die Offenheit eines jeden Gesetzeswortlauts dazu zu verwen­
den, im weitest möglichen Umfang Resultate zu erreichen, die den Zielen des National­
sozialismus widersprachen?e Dem entspricht es, wenn Sie später (5. r59 ff.) die gesichteten 
Entscheidungen nach erfreulichen und unerfreulichen sortieren und zwischen eindeutigen 
Unrechtsurteilen und solchen, die auf einer Wertung des Richters beruhen, die sich jedoch 
nicht als Unrecht abstempeln läßt (5. r67), unterscheiden. Diese Differenzierung führt 
dann zu dem Satz: "Dabei ist wichtig, daß innerhalb eines gewissen Rahmens keine 
Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen kann, sie sei höherwercig als die andere 
(5. r69).e Wenn dagegen im Dritten Reich und häufig in seiner Rechtsprechung der 
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Wert der Nation oder eines bodenständigen Bauerntums in einer uns nicht nachvoll­
ziehbaren Weise überbetont wird, so wird damit der Rahmen noch nicht gesprengt. Hier 
bewegen wir uns im Bereich des noch Vertretbaren.« Von dieser Ihrer Wertung ist der 
gesamte Aufsatz folgerichtig. Wir bewegen uns dann, (die Richtigkeit unterstellt) tat­
sächlich auf dem Gebiete des Meinungsmäßigen, ohne rationale Kriterien für unsere so 
gewonnenen Ergebnisse angeben zu können. Allerdings haben Sie in Ihrer Arbeit nicht 
versucht nachzuweisen, daß diese Wertung notwendig ist und durch weitere Diskussion 
nicht »zurück«verlegt werden kann. Dies ist nämlich nach unserer Ansicht möglich und 
bereits im Rahmen der Faschismusdiskussion geleistet worden. Das hat zur Vorausset­
zung, daß man sich über Funktion und Zielsetzung des Faschismus klar wird. Eine solche 
Begriffsklärung haben Sie nicht unternommen. Ihre Arbeit mußte daher notwendig per­
sonalistisch bleiben, ohne die soziale und politische Funktion des Faschismus zu bestim­
men. Ich möchte nur auf zwei Veröffentlichungen hinweisen, die eine solche Analyse 
vermittelt haben: I. Politische Texte I967 beiderEVA:O.Bauer, H. Marcuse,A. Rosen­
berg und andere, Faschismus und Kapitalismus - Theorien über die sozialen Ursprünge 
und die Funktion des Faschismus; 2. Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Verlag Kiepen­
heuer und Witsch, Theorien über den Faschismus, herausg. v. Ernst Nohe I967. 
Ohne eine Analyse des Faschismusbegriffs muß auch eine Analyse der Rspr. unbefrie­
digend bleiben und sich auf Feststellungen zurückziehen, die sicherlich richtig sind (S. I70), 
die aber Rechtswissenschaft nicht weiter bringen können. Persönliche Bekenntnisse ver­
stellen nur eine exakte Analyse der dem Richter offenstehenden Handlungsspielräume 
und die Art und Weise ihrer Ausfüllung. Gerade diese Vorverständnisse an Hand der 
Entscheidungen herauszuarbeiten und auf ihre Herkunll: zu untersuchen, wäre notwen­
dig gewesen. Hier liegt dann auch ein Ansatz, juristisches Arbeiten in Zukunft rationaler 
zu gestalten und von der Beschränkung der Argumentation mit Autoritäten zu befreien. 
Nur dann, wenn dem Studenten die Möglichkeit vermittelt wird, die Funktion von Recht 
in der Gesellschaft zu verstehen, kann er auch gesellschaftliche, soziale und politische 
Bedingungen in die Diskussion zur Entscheidungsfindung einbeziehen, nur dann bleibt 
er nicht blind gegenüber der Gebundenheit des Rechts. Es wäre die Frage zu beantwor­
ten, warum die historisch bedingten Methoden der Rechtsfindung, die dem Richter im 
Faschismus zur Verfügung standen, auch heute noch ,ho M .• sind, obwohl sie jedenfalls 
die 'Rechts.perversion während des Dritten Reiches nicht verhindern konnten. Diese 
Komplexe hätten problematisiert werden müssen, um dem Juristen (wenigstens dem, der 
noch in der Ausbildung ist) ein Problembewußtsein überhaupt erst zu vermitteln.« 

II 

»Zur Sache selbst darf ich sagen, daß mit Ihrer Zeitsdu-ift eine eindeutige Abmachung des 
Inhalts getroffen worden ist, daß alle Vorträge abgedruckt werden. Irgend eine Ein­
schränkung bezüglich der von dem Autor zu vertretenden Auffassung ist nicht vereinbart 
worden und wäre von mir auch niemals akzeptiert worden. Nur unter dieser Voraus­
setzung war es möglich, sämtliche Autoren für eine Publizierung bei Ihnen zu gewinnen. 
Daß es bei dieser Sachlage nicht angeht, nachträglich Ihnen nicht genehme Ansichten 
zurückzuweisen, liegt auf der Hand. 
Sie wenden sich in erster Linie deshalb gegen meinen Vortrag, weil Sie meinen, er bewege 
sich zu sehr im rein Meinungsmäßigen und versuche nicht, die verschiedenen Weltan­
schauungen rational nachzuprüfen. Ich verstehe dies dahingehend, daß ich bei Nach­
holung dieser rationalen überprüfung zu einer »weiter links stehenden« Weltanschauung 
kommen müßte. Ich weiß, daß insbesondere von Links-Intellektuellen (das ist kei­
nesfalls abwertend gemeint) die Auffassung vertreten wird, ihre Auffassungen beruhten 
auf rein verstandesmäßiger Bewertung der Dinge. Ich habe nie einen Hehl daraus ge­
macht, daß ich diese Auffassung nicht zu teilen vermag. Im Laufe der Geschichte ist mit 
derartigen Erwägungen so viel Unheil angerichtet worden, daß ich gegen die Allmacht 
der Rationalität höchst skeptisch bin. Ich befürchte, Sie suchen hier nach der berühmten 
blauen Blume, die bekanntlich niemals gefunden worden ist. Dieses Suchen ist selbst-
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162 verständlich Ihr gutes Recht, das Ihnen von niemandem bestritten werden soll, nur meine 
ich, Sie können nicht verlangen, daß alle Welt mitsucht. 
In engem Zusammenhang mit dem eben Gesagten steht der folgende Punkt. Sie monieren, 
ich hätte mich nicht mit den politischen und sozialen Funktionen des Faschismus ausein­
andergesetzt und es unterlassen, eine Begriffsbestimmung des Faschismus zu geben. Ich 
stimme darin zu, daß ein Vortrag wie der meine voraussetzt, daß der Zuhörer über 
Grundzüge dessen, was im Dritten Reich bei uns geschehen ist, Bescheid weiß. Diese 
erforderlichen Grundkenntnisse glaubte ich voraussetzen zu dürfen. Andrerseits meine 
ich, daß sie für eine Bewertung der Rechtsprechung ausreichen. Eine Begriffsbestimmung 
des Faschismus konnte ich schon deshalb nicht geben, weil ich dazu entweder Politologe 
oder Historiker sein müßte. Darüberhinaus meine ich, daß der Faschismusbegriff zumin­
dest in dem heute gebrauchten Sinne so umfassend ist, daß er für mich nurmehr eine 
sehr geringe Aussagekraft besitzt. Politische Zustände in Spanien und das bei uns von 
I933-I945 herrschende Regime sind so unterschiedlich, daß man in meinen Augen den 
Dingen Gewalt antut, wenn man glaubt, sie unter einen gemeinsamen Oberbegriff fas­
sen zu können. Damit verkenne ich selbstverständlich nicht, daß beid~ Länder gewisse 
Gemeinsamkeiten aufweisen. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstehe, wenn ich Ihre 
Kritik an der fehlenden Analyse des Faschismusbegriffs dahingehend auffasse, daß ich 
bei Vornahme dieser Analyse zu dem Ergebnis gekommen wäre, der Faschismus habe die 
von mir als verrretbar bezeichnete Auffassung über den Wert der Nation oder eines 
bodenständigen Bauerntums stark in den Vordergrund gerückt, und daß diese Meinung 
deshalb für uns eindeutig unrichtig sein muß. Sollte dieses Verständnis Ihrer Kritik rich­
tig sein, so muß ich dazu sagen, daß sich für mich dahinter eine unbefriedigende ,.Anti­
Haltung« verbirgt, die mir dem bei uns häufig gepflegten Anti-Kommunismus zu ent­
sprechen scheint. Eine Idee ist nicht deshalb schlecht und wird nicht deshalb unvertretbar, 
weil sie von einem Regime propagiert wird, daß sie mißbraucht oder neben ihr andere, 
unverrretbare Auffassungen befürwortet. Die bloße Herkunft eines Gedankens sagt über 
seinen Wert oder Unwert nichts aus. Um Mißverständnissen vorzubeugen, darf ich hin­
zufügen, daß ich ein Gegner sowohl des angeblichen Wertes der Nation als auch des 
bodenständigen Bauerntums (so wie dieser Begriff im Dritten Reich verstanden worden 
ist) bin. Ich wende mich nur dagegen, diese meine Auffassung sei rational nachvollzieh­
bar und jeder, der anderer Ansicht ist, zeige damit, daß er unrecht hat. Ich würde mich 
freuen, wenn ich Sie in diesem Punkt falsch verstanden habe. Ich möchte Sie bitten, in 
diesem Fall meine Bemerkungen zu übersehen. 
Erlauben Sie mir schließlich noch ein kurzes Wort zur juristischen Methodenlehre, auf die 
Sie ja ebenfalls Bezug nehmen. Sie rügen, daß wir noch heute mit denselben Methoden 
arbeiten, die im Dritten Reich nicht in der Lage waren, das Unheil zu verhindern, ja es 
stellenweise sogar vergrößert haben. Dieser Ihr Befund ist sicher richtig, doch meine ich, 
daß sich auch hier Ihr Streben nach etwas findet, das es nicht gibt. Die juristische Metho­
denlehre ist weitestgehend wertneutral. Sie bedeutet unser berufliches Handwerkszeug, 
und wie bei jedem Handwerkszeug ist die Frage, in wessen Hände es gerät. Mit einem 
Hammer können Sie sehr nützliche Dinge herstellen, Sie können damit aber auch einem 
Menschen den Schädel einschlagen. Ober den Wert des Hammers läßt sich weder bei der 
einen noch bei der anderen Anwendung etwas sagen. Ober die notwendigerweise gege­
bene Wertneutralität der Methodenlehre darf ich insbesondere auf die ausführlichen 
Hinweise in dem Buch von Rüthers hinweisen, das Sie sicherlich kennen. Ich habe ihnen 
nichts hinzuzufügen.« 
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